
PRESSEMITTEILUNG                                                        Dresden, 24. Januar 2020

Thema: Erbrecht  

Als Single brauche ich kein Testament -                     

oder etwa doch?! 

Alleinstehend, ohne Kinder, null Verpflichtungen! Immer mehr Menschen leben 

in  „Single-Haushalten“.  Verzichten kinderlos Unverheiratete darauf,  ihr  Erbe 

per  Testament  zu  regeln,  greift  die  gesetzliche  Erbfolge.  Mitunter  mit 

ungewollten Folgen. 

Ohne Testament gilt die gesetzliche Erbfolge

Auch Singles sollten sich damit auseinandersetzen, was mit ihrem Vermögen nach 

dem Tod passieren soll.  Denn es gibt  immer etwas zu vererben! Und gerade bei 

größerem Vermögen sollte man sich dringend mit  der Frage nach den möglichen 

Erben beschäftigen. „Möchte man nicht, dass die ‚böse Tante‘ alles erbt, muss ein 

Testament  errichtet  werden.  Denn ohne Testament  gilt  die  gesetzliche Erbfolge“, 

erklärt Manuel Kahlisch, Geschäftsführer der Notarkammer Sachsen. 

Nach der gesetzlichen Erbfolge erben zunächst die Eltern, wenn Sie weder Kinder 

noch Enkelkinder oder einen Ehepartner haben. Leben Vater und Mutter nicht mehr, 

erben  die  Geschwister  und  deren  Nachkommen,  also  Neffen  und  Nichten.  Die 

gesetzliche Erbfolge setzt sich fort über Onkel und Tanten bis hin zum Fiskus.

Mit einem Testament die Erbfolge regeln

Um selbst  bestimmen zu können,  wer  Erbe werden soll,  ist  ein Testament nötig. 

Dieses kann eigenhändig oder notariell erstellt werden. Das eigenhändige Testament 

muss  von  Hand  geschrieben  und  unterschrieben  sein,  sonst  ist  es  ungültig.  Ein 

handgeschriebenes  Testament  kann  in  die  amtliche  Verwahrung  beim 
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Nachlassgericht  gegeben  werden.  „So  ist  sichergestellt,  dass  es  auch  gefunden 

wird“,  bekräftigt  Kahlisch. „Das beste Testament nützt  schließlich nichts,  wenn es 

unentdeckt in der Schublade bleibt.“

Streitigkeiten vermeiden durch Beratung

Das notarielle Testament erstellt  der Notar nach den individuellen Wünschen des 

Erblassers.  Der  Notar  schreibt  dessen  Willen  rechtssicher  nieder.  Das vermeidet 

Streit  und spart  Geld.  Denn in  der  Regel  kommt der  Erbe –  im Gegensatz zum 

eigenhändigen Testament – ohne kostenpflichtigen  Erbschein zum Nachweis seiner 

Erbenstellung aus.

Geringe Steuerfreibeträge

Besonders  tückisch  sind  für  kinderlos  Unverheiratete  die  geringen 

Erbschaftsteuerfreibeträge.  Beispielsweise  steht  unter  Lebensgefährten  oder 

Geschwistern ein Freibetrag von lediglich 20.000 Euro über einen Zeitraum von zehn 

Jahren zur Verfügung.
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Gesetzliche Erbfolge nach BGB

(Quelle: Broschüre „erben-vererben“ (November 2018, 16. Auflage, Seite 6) des 

Ministeriums für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt,                    

im Internet abrufbar unter http://lsaurl.de/erbrecht)

Seite 3/4

http://lsaurl.de/erbrecht


Liebe Medienpartner,

haben Sie Fragen dazu oder wollen Sie mehr zum Thema Erbrecht wissen, stehen 

wir  Ihnen gern  mit  Informationen  und als  Interviewpartner  bzw.  als  Vermittler  zu 

einem ortsansässigen Notar zur Verfügung. 

Bitte nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf!

Wir freuen uns sehr über Ihre Veröffentlichung und sind Ihnen über die Zusendung 

eines Belegs sehr dankbar.

Über die Notarkammer Sachsen

Die  Notarkammer  Sachsen  ist  eine  Körperschaft  des  öffentlichen  Rechts.  Im  Freistaat  Sachsen 

amtieren  derzeit  insgesamt  120  Notarinnen  und  Notare,  die  in  der  Notarkammer  Sachsen 

zusammengeschlossen  sind.  Die  Notarkammer  sorgt  für  eine  gewissenhafte  und  lautere 

Berufsausübung  der  Notare  und  Notarassessoren,  unterstützt  die  Aufsichtsbehörden  bei  ihrer 

Tätigkeit und fördert die Pflege des Notariatsrechts. Außerdem ist die Notarkammer für die Fortbildung 

der Notare und die Ausbildung des notariellen Nachwuchses verantwortlich.

Notarinnen und Notare in Sachsen sind im Suchdienst der Notarkammer unter:  www.notarkammer-

sachsen.de zu finden.
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